
 

 

 

Beitragsordnung ab 01.01.2019 

1) Beitrag 
a) Aktive Mitglieder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Fördermitglieder (ehemals passive Mitglieder) üben keine Sportart aus.  
Die Höhe des Beitrags entspricht dem aktiven Mitgliedsbeitrag für Erwachsene. Der 
Beitrag kann freiwillig höher gewählt werden. 

2) Studenten müssen als Nachweis eine Kopie der Immatrikulationsbescheinigung vorlegen. 

3) Der ermäßigte Beitrag kann dem Mitglied nach genehmigten Antrag durch den Vorstand 
gewährt werden. 

4) Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich oder halbjährlich fällig. Änderungen der Beitragshöhe 
werden jeweils zum 01.01. des Folgejahres wirksam. 

 

 

Wiesbaden, 28.11.2018  

 

 Beitrag pro Monat 

Jahr 2019 2020 ab 2021 

Erwachsene 4 € 8 € 10 € 

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres; 
Studenten bis 27 Jahre 

2 € 5 € 7 € 

Ermäßigt (nach begründetem Antrag 
aufgrund von z.B. Empfang von Sozialhilfe) 

2 € 5 € 7 € 

Fördermitglieder* 4 € 8 € 10 € 


